
§35
(1) Ist die Festlegung von Erziehungsmaßnahmen erforderlich, um den Bürger zur 

freiwilligen Einhaltung des sozialistischen Rechts und der Grundsätze der sozialistischen 
Moral anzuhalten, legt die Konfliktkommission die Maßnahme fest, die unter Berücksichti
gung der Art und Schwere des Vergehens, der Umstände seiner Begehung und der Persön
lichkeit des Bürgers den erzieherischen Zweck am wirksamsten erfüllt. Im Interesse einer 
wirksamen Erziehung können auch mehrere Erziehungsmaßnahmen nebeneinander fest
gelegt werden. Eine Häufung von Maßnahmen ist zu vermeiden.

(2) ' Eine Geldbuße soll nur festgelegt werden, wenn die Art und Schwere des Vergehens 
unter Berücksichtigung der Persönlichkeit des Bürgers eine nachhaltige erzieherische Ein
wirkung erfordern. Die Geldbuße wird insbesondere anzuwenden sein, wenn das Vergehen 
auf einer Mißachtung der von den Werktätigen geschaffenen Werte oder ihres persönlichen 
Eigentums, auf Bereicherungssucht oder Mißachtung vermögensrechtlicher Verpflich
tungen beruht.

(3) Bei der Anwendung der Geldbuße und Bemessung ihrer Höhe sind die wirtschaft
lichen Verhältnisse des beschuldigten Bürgers und durch die Tat begründete Schaden
ersatzverpflichtungen zu berücksichtigen. Wird eine Geldbuße oder Schadenersatz in 
Geld festgelegt, sind im Beschluß Zahlungsfristen vorzusehen; die Festlegungen bei 
Schadenersatz erfolgen im Einvernehmen mit dem Geschädigten.

§36
(1) Bleibt der beschuldigte Bürger unbegründet auch der zweiten Beratung fern, hat die 

Konfliktkommission die Sache innerhalb einer Woche an das übergebende Organ zurück
zugeben.32

(2) Die Rückgabe einer Strafsache an das übergebende Organ unterbleibt, wenn es sich 
um ein Vergehen handelt, dessen Strafverfolgung nur auf Antrag möglich ist (§ 2 StGB), 
und dieser Antrag zurückgenommen wurde. Die Rücknahme dieses Antrages ist bis zum 
Schluß der Beratung vor der Konfliktkommission möglich. In einem solchen Fall wird die 
weitere Behandlung der Sache durch Beschluß eingestellt.

Beratung wegen Verfehlungen33 

§ 37
(1) Verfehlungen sind Verletzungen rechtlich geschützter Interessen der Gesellschaft 

oder der Bürger, bei denen die Auswirkungen der Tat und die Schuld des Bürgers unbe
deutend sind und die im Strafgesetzbuch oder in anderen Gesetzen als solche bezeichnet 
werden
— Eigentumsverfehlungen
— Beleidigung und Verleumdung
— Hausfriedensbruch in Räumen und Grundstücken eines Bürgers.

(2) Eine Eigentumsverfehlung liegt vor, wenn die Tat unter Berücksichtigung aller 
Umstände, wie des Schadens, der Schuld des Bürgers und seiner Persönlichkeit, geringfügig

32. Vgl. Strafprozeßordnung der DDR — StPO — vom 12. 1. 1968 (GBl. I S. 49), § 60 Abs. 3.
33. Vgl. Strafgesetzbuch der DDR — StGB — vom 12. 1. 1968 (GBl. I S. 1), § 28 Abs. 4; Strafprozeßordnung 

der DDR — StPO — vom 12. 1. 1968 (GBl. I S. 49), § 58 Abs. 2; Erste DurchführungsVO zum Einfüh
rungsgesetz des StGB — Verfolgung von Verfehlungen — vom 1. 2. 1968 (GBl. II S. 89); § 63 unter dieser 
Reg.-Nr.
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